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21. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung und dem Wirtschafts- und Sozialrat über den Einsatz des
Fonds detailliert Bericht zu erstatten;

22. ersucht den Generalsekretär außerdem, eine unab-
hängige Überprüfung des Fonds zum Ende des zweiten Jahres
seiner Tätigkeit in Auftrag zu geben, um unter anderem das
Zuschuss- und das revolvierende Element des Fonds, seine
Verwaltung, die Kriterien für die Zuweisung von Mitteln, die
von ihm unterstützten Tätigkeiten und Maßnahmen sowie sei-
ne Fähigkeit zur Erreichung seiner Zielsetzungen zu bewerten,
und der Generalversammlung auf ihrer dreiundsechzigsten
Tagung einen diesbezüglichen Bericht vorzulegen;

23. betont, wie wichtig die Erörterung humanitärer Poli-
tiken und Aktivitäten in der Generalversammlung und im
Wirtschafts- und Sozialrat ist und dass diese Erörterungen von
den Mitgliedstaaten kontinuierlich neu belebt werden sollten;

24. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer einundsechzigsten Tagung auf dem Weg über
die Arbeitstagung 2006 des Wirtschafts- und Sozialrats über
die Fortschritte bei der verstärkten Koordinierung der huma-
nitären Nothilfe der Vereinten Nationen Bericht zu erstatten.

RESOLUTION 60/125

Verabschiedet auf der 63. Plenarsitzung am 15. Dezember 2005, ohne Abstim-
mung, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs A/60/L.39 und Add.1, einge-
bracht von: Belgien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Ge-
orgien, Griechenland, Irland, Island, Italien, Jamaika (im Namen der Mitgliedstaa-
ten der Vereinten Nationen, die Mitglieder der Gruppe der 77 sind, und Chinas),
Japan, Kasachstan, Kroatien, Liechtenstein, Luxemburg, Mexiko, Monaco, Neu-
seeland, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Republik Moldau,
Rumänien, Russische Föderation, Schweden, Serbien und Montenegro, Slowa-
kei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Türkei, Ukraine, Ungarn, Ver-
einigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Vereinigte Staaten von Ame-
rika, Zypern.

60/125. Internationale Zusammenarbeit bei der humani-
tären Hilfe bei Naturkatastrophen: von der Not-
hilfe zur Entwicklung

Die Generalversammlung,

in Bekräftigung ihrer Resolution 46/182 vom 19. Dezem-
ber 1991, deren Anlage Leitlinien für die verstärkte Koordi-
nierung der humanitären Nothilfe des Systems der Vereinten
Nationen enthält, sowie aller ihrer Resolutionen über die in-
ternationale Zusammenarbeit bei der humanitären Hilfe bei
Naturkatastrophen: von der Nothilfe zur Entwicklung, und un-
ter Hinweis auf die Resolutionen der humanitären Angelegen-
heiten gewidmeten Tagungsteile der Arbeitstagungen des
Wirtschafts- und Sozialrats,

in der Erkenntnis, wie wichtig die Grundsätze der Neutra-
lität, der Menschlichkeit, der Unparteilichkeit und der Unab-
hängigkeit für die Gewährung humanitärer Hilfe sind,

erneut erklärend, dass Unabhängigkeit die Loslösung hu-
manitärer Ziele von den politischen, wirtschaftlichen, militä-
rischen oder sonstigen Zielen bedeutet, die ein Akteur im Hin-
blick auf Gebiete haben kann, in denen gerade humanitäre
Maßnahmen durchgeführt werden,

unter Begrüßung der Erklärung von Hyogo223, des Hyogo-
Rahmenaktionsplans 2005-2015: Stärkung der Widerstands-
kraft von Nationen und Gemeinwesen gegen Katastrophen224

sowie der gemeinsamen Erklärung der Sondertagung über die
Katastrophe im Indischen Ozean: Risikominderung für eine si-
cherere Zukunft225, die auf der vom 18. bis 22. Januar 2005 in
Kobe (Hyogo, Japan) abgehaltenen Weltkonferenz für Kata-
strophenvorsorge verabschiedet wurden,

betonend, dass der betroffene Staat die Hauptverantwor-
tung für die Einleitung, die Organisation, die Koordinierung
und die Durchführung humanitärer Hilfsmaßnahmen in sei-
nem Hoheitsgebiet sowie für die Erleichterung der Arbeit der
humanitären Organisationen bei der Begrenzung der Folgen
von Naturkatastrophen trägt,

sowie betonend, dass alle Staaten dafür verantwortlich
sind, Anstrengungen zur Vorbereitung auf Katastrophenfälle,
Katastrophenbewältigung und Folgenbegrenzung zu unter-
nehmen, um die Auswirkungen von Naturkatastrophen mög-
lichst gering zu halten, und gleichzeitig anerkennend, wie
wichtig die internationale Zusammenarbeit ist, um die betrof-
fenen Länder, deren Kapazitäten zur Erfüllung dieser Erfor-
dernisse möglicherweise beschränkt sind, bei ihren Anstren-
gungen zu unterstützen,

in Anbetracht der entscheidenden Rolle, die den örtlichen
Ressourcen sowie den in den Ländern vorhandenen Kapazitä-
ten beim Management von Naturkatastrophen und bei der Ri-
sikominderung, der Katastrophenbewältigung, der Rehabilita-
tion und der Entwicklung zukommt,

in der Erkenntnis, wie wichtig die internationale Zusam-
menarbeit ist, um die betroffenen Staaten beim Umgang mit
Naturkatastrophen in allen Phasen zu unterstützen, und wie
wichtig der Ausbau der Kapazitäten der betroffenen Länder
zur Katastrophenbewältigung ist,

in Anerkennung der wichtigen Rolle der Mitgliedstaaten,
einschließlich Entwicklungsländern, die den von Naturkata-
strophen heimgesuchten Ländern und Völkern anhaltend und
großzügig die notwendige Hilfe gewährt haben,

sowie in Anerkennung der bedeutenden Rolle, die die na-
tionalen Rotkreuz- und Rothalbmond-Gesellschaften als Teil
der Internationalen Rotkreuz- und Rothalbmond-Bewegung
auf den Gebieten vorbereitende Maßnahmen und Risikomin-
derung, Katastrophenbewältigung, Rehabilitation und Ent-
wicklung übernehmen,

betonend, wie wichtig die Auseinandersetzung mit der An-
fälligkeit für Katastrophen und die Einbindung der Risikomin-
derung in alle Phasen des Katastrophenmanagements, des
Wiederaufbaus nach einer Katastrophe und der Entwicklungs-
planung sind,

die Arbeit begrüßend, die die Zwischenstaatliche Ozeano-
grafische Kommission der Organisation der Vereinten Natio-

223 A/CONF.206/6 und Corr.1, Kap. I, Resolution 1.
224 Ebd., Resolution 2.
225 A/CONF.206/6 und Corr.1, Anhang II.
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nen für Bildung, Wissenschaft und Kultur im Hinblick auf die
Einrichtung regionaler Tsunami-Frühwarnsysteme im Indi-
schen Ozean, im Mittelmeer und im nordöstlichen Atlantik lei-
stet, und von dem Vorschlag Kenntnis nehmend, vom 27. bis
29. März 2006 in Bonn (Deutschland) eine dritte internationa-
le Frühwarnkonferenz abzuhalten,

in Anbetracht dessen, dass die Bemühungen um die Her-
beiführung wirtschaftlichen Wachstums und einer nachhalti-
gen Entwicklung und um die Erreichung der international ver-
einbarten Entwicklungsziele, einschließlich der Millenniums-
Entwicklungsziele, durch Naturkatastrophen beeinträchtigt
werden können, sowie im Hinblick auf den positiven Beitrag,
den diese Bemühungen zur Stärkung der Widerstandsfähigkeit
der Bevölkerung gegenüber solchen Katastrophen leisten kön-
nen,

in diesem Zusammenhang betonend, wie wichtig die Rolle
der Entwicklungsorganisationen ist, wenn es darum geht, die
nationalen Anstrengungen zur Begrenzung der Folgen von Na-
turkatastrophen zu unterstützen,

1. nimmt Kenntnis von den Berichten des Generalsekre-
tärs "Internationale Zusammenarbeit bei der humanitären Hil-
fe bei Naturkatastrophen: von der Nothilfe zur Entwick-
lung"226, "Verstärkte Koordinierung der humanitären Nothilfe
der Vereinten Nationen"227, "Verstärkung der Soforthilfe, der
Rehabilitation, des Wiederaufbaus, der Wiederherstellung und
der Vorbeugung nach der Tsunami-Katastrophe im Indischen
Ozean"228, "Der Übergang von der Nothilfe zur Entwick-
lung"229 und "Verbesserung des Zentralen revolvierenden Not-
hilfefonds"230;

2. bringt ihre tiefe Besorgnis zum Ausdruck über die
Zahl, den Umfang und die zunehmenden Auswirkungen von
Naturkatastrophen, durch die es weltweit zu massiven Verlu-
sten an Menschenleben und Sachwerten kommt, insbesondere
in katastrophenanfälligen Gesellschaften, die nicht über aus-
reichende Kapazitäten zur wirksamen Begrenzung der schäd-
lichen sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen Langzeit-
folgen von Naturkatastrophen verfügen;

3. fordert die Staaten auf, die Erklärung von Hyogo223

und den Hyogo-Rahmenaktionsplan 2005-2015: Stärkung der
Widerstandskraft von Nationen und Gemeinwesen gegen
Katastrophen224 vollständig umzusetzen, insbesondere diejeni-
gen Verpflichtungen, die sich auf Hilfe für katastrophenge-
fährdete Entwicklungsländer und von Katastrophen heimge-
suchte Staaten beziehen, die sich in der Übergangsphase zu ei-
ner nachhaltigen physischen, sozialen und wirtschaftlichen Er-
holung befinden, zu Gunsten von Risikominderungsaktivitä-
ten in Prozessen der Katastrophennachsorge und Rehabilita-
tion;

4. fordert alle Staaten auf, erforderlichenfalls die not-
wendigen gesetzgeberischen und sonstigen geeigneten Maß-
nahmen zur Milderung der Auswirkungen von Naturkatastro-
phen zu ergreifen beziehungsweise weiterhin wirksam durch-
zuführen und Strategien zur Katastrophenrisikominderung
zum Teil ihrer Entwicklungsplanung zu machen, und ersucht
die internationale Gemeinschaft in diesem Zusammenhang,
den Entwicklungs- sowie den Transformationsländern auch
künftig behilflich zu sein;

5. begrüßt die wirksame Zusammenarbeit zwischen den
betroffenen Staaten, den zuständigen Organen des Systems der
Vereinten Nationen, den Geberländern, den regionalen und in-
ternationalen Finanzinstitutionen, anderen zuständigen Orga-
nisationen wie der Internationalen Rotkreuz- und Rothalb-
mond-Bewegung sowie der Zivilgesellschaft bei der Koordi-
nierung und Bereitstellung von Soforthilfe und unterstreicht,
dass diese Zusammenarbeit und Hilfe im gesamten Verlauf der
Hilfseinsätze und der mittel- und langfristigen Rehabilita-
tions- und Wiederaufbaumaßnahmen so fortgesetzt werden
müssen, dass die Anfälligkeit für künftige Naturgefahren ge-
mindert wird;

6. bekundet erneut ihre Entschlossenheit, die Anstren-
gungen zu unterstützen, welche die Länder, insbesondere die
Entwicklungsländer, unternehmen, um ihre Kapazitäten auf
allen Ebenen zur Vorbereitung auf Naturkatastrophen, zur ra-
schen Reaktion und zur Folgenbegrenzung auszubauen;

7. betont, dass im Hinblick auf die weitere Erhöhung der
Wirksamkeit der humanitären Hilfe besondere Anstrengungen
im Bereich der internationalen Zusammenarbeit unternommen
werden sollen, um die Nutzung der nationalen und lokalen so-
wie bei Bedarf der regionalen und subregionalen Kapazitäten
der Entwicklungsländer zur Vorbereitung auf Katastrophen-
fälle und deren Bewältigung weiter zu verstärken und auszu-
bauen, die in größerer Nähe zum Katastrophenschauplatz so-
wie effizienter und zu geringeren Kosten zur Verfügung ge-
stellt werden könnten;

8. betont in diesem Zusammenhang außerdem, wie
wichtig es ist, dass die internationale Zusammenarbeit bei der
raschen Bereitstellung humanitärer Hilfe in allen Phasen einer
Katastrophe, von der Nothilfe und Folgenbegrenzung bis zur
Entwicklung, verstärkt wird, insbesondere durch den wirksa-
men Einsatz multilateraler Mechanismen sowie durch die Be-
reitstellung angemessener Ressourcen;

9. begrüßt die Rolle, die das Sekretariats-Amt für die
Koordinierung humanitärer Angelegenheiten als Koordinie-
rungsstelle innerhalb des gesamten Systems der Vereinten Na-
tionen übernimmt, um die Tätigkeit der humanitären Organi-
sationen der Vereinten Nationen und anderer humanitärer
Partner auf dem Gebiet der Katastrophenbewältigung zu för-
dern und zu koordinieren;

10. begrüßt außerdem im Hinblick auf die weitere Erhö-
hung der Wirksamkeit der humanitären Hilfe die Einbezie-
hung von Sachverständigen aus katastrophengefährdeten Ent-
wicklungsländern in das Katastrophenabschätzungs- und Ko-
ordinierungssystem der Vereinten Nationen sowie die Tätig-
keit der Internationalen Beratungsgruppe für Such- und

226 A/60/227.
227 A/60/87-E/2005/78.
228 A/60/86-E/2005/77.
229 A/60/89-E/2005/79.
230 A/60/432.
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Rettungsdienste zur Unterstützung dieser Länder bei der Stär-
kung ihrer Such- und Rettungskapazitäten in Städten und der
Einrichtung von Mechanismen zur besseren Koordinierung
der nationalen und internationalen Antwortmaßnahmen vor
Ort und verweist in diesem Zusammenhang auf ihre Resolu-
tion 57/150 vom 16. Dezember 2002 mit dem Titel "Verbes-
serung der Wirksamkeit und Koordinierung der internationa-
len Hilfe für Such- und Rettungsmaßnahmen in Städten";

11. ersucht den Generalsekretär, im Benehmen mit den
Staaten und den zuständigen Organisationen auch weiterhin
nach Möglichkeiten zu suchen, wie die Schnelleingreifkapa-
zität der internationalen Gemeinschaft zur Bereitstellung hu-
manitärer Soforthilfe gestärkt werden kann, aufbauend auf den
bestehenden Abkommen und den laufenden Initiativen; 

12. verweist auf die Notwendigkeit, die Führung und
Nutzung des Zentralregisters der Katastrophenmanagement-
Kapazitäten, einschließlich des Verzeichnisses der Spitzen-
technologien für Katastrophenbewältigung, das zur Unterstüt-
zung der Planung von Katastrophenvorsorge- und -bewälti-
gungsmaßnahmen dienen kann, weiter zu verbessern, und er-
sucht den Generalsekretär, in seinen Bericht über die Durch-
führung dieser Resolution Informationen über die Arbeit des
Zentralregisters aufzunehmen; 

13. ersucht den Generalsekretär, mit den Mitgliedstaa-
ten, die militärische Mittel zur Bewältigung von Naturkata-
strophen anbieten, systematischere Verbindungen aufzubau-
en, um die Verfügbarkeit solcher Mittel festzustellen; 

14. legt den Gebern nahe, zu bedenken, wie wichtig es
ist, sicherzustellen, dass die Hilfe, die im Falle von Naturka-
tastrophen gewährt wird, die ein breites Interesse in der Öf-
fentlichkeit finden, nicht zu Lasten derjenigen Katastrophen
geht, die relativ wenig Beachtung finden, wobei zu berück-
sichtigen ist, dass sich die Bereitstellung von Ressourcen nach
dem jeweiligen Bedarf zu richten hat;

15. legt den Staaten nahe, sofern sie dem am 8. Januar
2005 in Kraft getretenen Tampere-Übereinkommen über die
Zurverfügungstellung von Telekommunikationsmitteln für
den Katastrophenschutz und die Katastrophenhilfseinsätze231

noch nicht beigetreten sind beziehungsweise es noch nicht ra-
tifiziert haben, dies in Erwägung zu ziehen;

16. befürwortet, soweit angebracht, den weiteren Einsatz
von weltraum- und bodengestützten Fernerkundungstechni-
ken sowie den Austausch geografischer Daten für die Vorbeu-
gung, die Begrenzung und das Management von Naturkata-
strophen;

17. ermutigt die Mitgliedstaaten, die zuständigen Orga-
nisationen der Vereinten Nationen und die internationalen Fi-
nanzinstitutionen, die globalen Kapazitäten für eine nachhal-
tige Katastrophennachsorge in Bereichen wie der Koordinie-
rung mit traditionellen und nichttraditionellen Partnern, der
Ermittlung und Verbreitung der gewonnenen Erfahrungen, der

Entwicklung gemeinsamer Instrumente und Mechanismen zur
Ermittlung des Nachsorgebedarfs, der Strategieentwicklung
und -programmierung und der Einbeziehung der Risikomin-
derung in alle Nachsorgeprozesse auszubauen, und begrüßt die
derzeit zu diesem Zweck unternommenen Bemühungen;

18. ersucht das System der Vereinten Nationen, seine
Koordinierung der Katastrophennachsorgemaßnahmen von
der Nothilfe zur Entwicklung zu verbessern, unter anderem
durch die Verstärkung der institutionellen, koordinatorischen
und strategischen Planungsmaßnahmen im Bereich der Kata-
strophennachsorge zur Unterstützung der nationalen Behör-
den;

19. betont, wie wichtig ein rascher Zugang zu Finanzmit-
teln ist, um eine berechenbarere und rascher einsetzende Re-
aktion der Vereinten Nationen auf humanitäre Notlagen zu ge-
währleisten;

20. ersucht den Generalsekretär, sich weiter für die Ver-
besserung der internationalen Maßnahmen zur Bewältigung
von Naturkatastrophen einzusetzen und der Generalversamm-
lung auf ihrer einundsechzigsten Tagung darüber Bericht zu
erstatten.

RESOLUTION 60/126

Verabschiedet auf der 63. Plenarsitzung am 15. Dezember 2005, ohne Abstim-
mung, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs A/60/L.36 und Add.1, in seiner
mündlich abgeänderten Fassung, eingebracht von: Albanien, Belgien, Bulgarien,
Dänemark, Deutschland, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Est-
land, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Japan, Kanada,
Kap Verde, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Mali, Malta, Monaco, Neu-
seeland, Nicaragua, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Repu-
blik Moldau, Rumänien, Russische Föderation, Sambia, Schweden, Senegal,
Serbien und Montenegro, Seychellen, Slowakei, Slowenien, Spanien, Südafrika,
Timor-Leste, Tschechische Republik, Türkei, Ukraine, Ungarn, Vereinigtes Kö-
nigreich Großbritannien und Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika, Zypern.

60/126. Hilfe für das palästinensische Volk

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 59/56 vom 2. Dezember
2004 sowie frühere Resolutionen zu dieser Frage,

sowie unter Hinweis auf die am 13. September 1993 in Wa-
shington erfolgte Unterzeichnung der Prinzipienerklärung
über vorübergehende Selbstverwaltung durch die Regierung
des Staates Israel und die Palästinensische Befreiungsorgani-
sation, die Vertreterin des palästinensischen Volkes232, und die
darauf folgenden, von den beiden Seiten geschlossenen
Durchführungsabkommen,

ferner unter Hinweis auf den Internationalen Pakt über bür-
gerliche und politische Rechte233, den Internationalen Pakt

231 United Nations, Treaty Series, Vol. 2296, Nr. 40906.

232 A/48/486-S/26560, Anlage.
233 Siehe Resolution 2200 A (XXI), Anlage. Deutsche Übersetzung:
dBGBl. 1973 II S. 1533; LGBl. 1999 Nr. 58; öBGBl. Nr. 591/1978; AS
1993 750 (Zivilpakt); dBGBl. 1973 II S. 1569; LGBl. 1999 Nr. 57;
öBGBl. Nr. 590/1978; AS 1993 725 (Sozialpakt).
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